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Preisliste Beton-Schneidarbeiten 2026    

        

        
Installationspauschale inkl. Anfahrtsweg    CHF 200.00 

        
Installationspauschale Schneiden und Bohren inkl.   CHF 250.00 

Anfahrtsweg        

        
Maschinenmontage   pro Einheit  CHF 35.00 

Schrägschnitte   pro Einheit  CHF 30.00 

Stockwerkwechsel   pro Einheit  CHF 60.00 

Gebäudewechsel   pro Einheit  CHF 70.00 

Umstellen über 50 Meter   pro Einheit  CHF 40.00 

        
Schneiden von unten nach oben  nach Aufwand    
Schneiden über 3 Meter (Gerüst oder Leiter) nach Aufwand    
Abdeckarbeiten   nach Aufwand    
Erschwerte Maschinenmontage  nach Aufwand    
Eisen    pro cm2  CHF 2.00 

        
Wassersauger   pro Std.  CHF 19.00 

Spitzarbeiten    pro Std.  CHF 15.00 

Spitzhammer    pro Std.  CHF 15.00 

Ausbauen    pro Std.  CHF 15.00 

Unterspriessung Material   pro Std.  CHF 15.00 

Wassersauger bedient   pro Std.  CHF 95.00 

Spitzarbeiten bedient   pro Std.  CHF 110.00 

Spitzhammer bedient   pro Std.  CHF 110.00 

Ausbauen bedient   pro Std.  CHF 110.00 

Entsorgung    nach Aufwand    
Beton Trenn-Fachmann   pro Std.  CHF 125.00 

        

Schnittfläche       
0 - 1 m2      CHF 400.00 

1 - 3 m2      CHF 350.00 

ab 3 m2      CHF 200.00 

Bündig Schnitte      + 10 % 

        
Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.      

        
 

Siehe Folgeseiten 
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Nicht inbegriffene Leistungen:    

        
Stromanschlüsse über 50 m.        

        

Für die Beschädigung von nicht sichtbaren Leitungen übernehmen wir keine Haftung.  

        
Einmessen und Anzeichnen der Bohrungen sowie das Bereitstellen von Strom- und Wasser- 

anschlüssen ist Sache des Auftraggebers.      

        
Für Staub- und Bohrwasserschäden übernehmen wir keine Haftung.  

        
Bauleitung / Bauunternehmung und der Bauherr sind für alle Sonderbewilligungen für 
Strassensperrungen, Nachtarbeit, Anliegergenehmigungen usw. sowie die  

Bauwesenversicherung zuständig. 
 




